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Donnerstag, den 27. März.

ArnttrotIe Be-kanntmachungen.
Ministerium des Jnnern.
-I IN« Berlin, den 5. Februar 1879.

Betrifft Maßregeln gegen die Einsclc1kleppung der Pest aus Nnßland.
Abdru .Zur Ausführung der Maßregeln, wcElche bis )auf Weiteres durch die Königl. Verordnungen

vom 29. v. Mts., betreffend Beschränkungen der Einfuhr aus Russland � Reichsgesetzblatt S. 3 �
und vom 2. d. Mts., betreffend die Paßpflichtigkeit der aus Rußland kommenden Reisenden (a. a.
O. S. 9), sowie durch die auf Grund dieser Verordnungen von dem Herrn Reichskanzler erlassene
Bekanntmachung vom 3. d. Mts., betreffend die Bedingungen der Zulassung von Reisenden ans
Rußland zum Eintritt über die Reichsgrenze (a. a. O. S. 10). zum Schutze gegen die Einschleppung
der Pest angeordnet worden sind, müssen schleunigst die erforderlichen Einrichtungen getroffen werden.
Zu diesem Zwecke bemerke ich ganz ergebenst Folgendes:

I. Sänuntliche Polizei-Behörden der Grenz-Regierungsbezirke und die in den letzteren
stationirten Gendarmen haben bei Ausübung ihrer dienstlichen Tl)ätigkeit ihr Augenmerk darauf
zu richten und dazu mitzuwirken, daß Gegenstände, deren Einfuhr durch die Verordnung vom
29. v. M. bis aus Weiteres verboten ist, aus Rußland nicht eingeführt werden, und daß Ueber-
treter dieser Verbote in Gemäßheit des § 327 des Strafgesetzbuchs zur Verantwortung gezogen
werden.

II. Da jeder Reisende, welcher aus Rußland kommt, nach der Kaiserlichen Verordnung
vom 2. d. Mts. seinen Paß der diesseitigen Grenzbehörde behufs Gestattung der B)-eiterreise zur
Visirung vorzulegen hat, so sind

1) diejenigen Grenzbehörden zu bestimmen und öffentlich bekannt zu machen, welchen die
in Rede stehenden Pässe zur Visirung vorzulegen sind. Bei der Wahl dieser Grenzbehörden wird
auf thunlict)ste Erleichterung der Reisenden und des Verkehrs Bedacht zu nehmen sein. Es wird
sich daher empfehlen, für die auf den Eisenbahnen aus Rußland ankommenden Fremden die Grenz-
Commisfarien, event. Ortspolizeibehörden an den diesseitigen Grenzstatiouen, für die auf den Land-
straßen Ankommenden aber Beamte am Sitze solcher Orte in den Grenzkreisen, welche sich möglichst
ohne Umwege erreichen lassen, insbesondere die Landrathsämter mit der Visirung der Pässe zu be-
auftragen. Auch kommt bei der Wahl des Orts der Umstand in Betracht, ob daselbst ohne be-
sondere Schwierigkeit diejenigen Einrichtungen getroffen werden können, welche im Falle der Nr. 2
der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 3. Februar d. J. zur Bewirkung der Des-
infeetion des Reisegeräths und der Kleidung der Reisenden nöthig sind.

2) Die Vorschriften der Verordnung vom 2. d. Mts. finden auf den gewöhnlichen Grenz-
verkehr der beiderfeitigen Grenzbewohner keine Anwendung, vielmehr genügen die Legitimations-
Scheine, welche nach den bestehenden Vorschriften von den hierzu ermächtigten Beamten zur Ueber-
schreitung der Grenze im nachbarlichen Verkehre ausgefertigt werden, zur Legitimation der in solchem
Verkehr von Russland nach Preußen kommenden oder zurückkehrenden Personen.

3) Die diesseitigen Paßvisirungs-Behörden an der Grenze dürfen nach § 1 der Verordnung
vom 2. d. Mts. nur diejenigen Passe aus Rnßland kommender Reisenden visiren, welche am Tage
des Austritts des Reisenden aus dem russischen Staatsgebiete oder an einem der beiden vorher-gehenden Tage von dem Deutschen Botschafter in St. Petersburg oder von einer Deutschen Con-
ularbehörde in Rußland visirt worden find. Kann der Reisende einen von einer der gedachten
Missionen visirten Paß nicht vorzeigen, oder ist das auf dem Passe befindliche Visa älter, als in
vorstehend angeführtem § zugelassen ist, so ist der Reisende zurückzuweisen und ihm zu überlassen,
das vorgeschriebene Visa zu beschaffen. Eine Ausnahme ist nur in dem Falle gestattet, wo der
Reisende nachweist, daß er auf der Reise, welche er nach Erlangung des P-aßvisa rechtzeitig nach
der diesseitigen Grenze angetreten hat, durch höhere Gewalt, oder durch eine Verspätung des Bahnzuges,
bezw. eingetretene Naturereignisfe aufgehalten worden ist, nicht aber dann, wenn Krankheit des
Reisenden oder sonstige irgendwelche Hindernisse als Ursache der Verzögerung angegeben werden.

Jn dem Falle, in welchem der Reifende seine Reise nach Deutschland nicht zu Lande,
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sondern zur See unternommen hat iind nicht in der Lage ist, den Nachweis, daß er innerhalb der
im § 1 a. a. O. bestimmten Frist aus dem russischen Staatsgebiete ausgetreten sei, dadurch zu
führen, daß er sein Paßvifa innerhalb der Geltungsfrist desselben der Behörde des Ankunftsorts
auf deutschem Reichsgebiete behufs Gestattung der Weiterreise vorlegt, wird ihm 1iachzulassen sein,
in anderer Weise zu bescheinigen, daß er innerhalb der im § 1 gedachten Frist die Seereise ange-
treten hat und in der Zwischenzeit keine infizirten Gegenden besucht haben kann.

Ueber die ertheilten Paßvifa hat die Grenzbehörde ein Jouriial zu führen. Gebühren für
die Visirung des Passes darf dieselbe nicht erheben.

4) Nach Nr. Z der Bekanntniachung des Herrn Reichskanzlers vom 3. d. Mts. hat die
Behörde bei der Visirung des Passes, dessen sonstige Borschriftsmäßigkeit vorausgesetzt, zu prüfen,
ob der Reisende durch Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt einem von der Pest ergriffenen oder
derselben verdächtigen Gouvernement angehört. Im Verneinungssalle kann der Reisende bei Ueber-
schre,itung der Grenze sein Reisegeräth ohne jedes Hindernis; mit sich führen. Im Bejahungsfalle
aber sind das Reisegeräth und von den Kleidern des Reisenden mindestens die Oberkleider der
in Nr. 3 der Bekanntinachung des Herrn- Reichskanzlers vorgeschriebenen Desinfection zu unter-
werfen. Jndem diese Maßregel bezüglich der Kleider im Mitidesten für die Oberkleider als noth-
wendig bezeichnet wird, ist es in das Ermessen der Grenzbehörde gestellt, je nach der Persönlichkeit
des Reisenden eine Desinfection sämnitlicher .Kleidungsstücke, welche er an sich trägt anzuordnen.

Ob das russische Gouvernement, welchem der Reisende nach Inhalt seines Passes oder
sonstiger Papiere angehört, als von der Pest ergriffen oder derselben verdächtig anzusehen ist, hat
die mit der Visirung des Passes betraute Grenzbehörde nach den Mittheilungen, welche ihr von
hier aus zugehen werden, zu beurtheilen, wodurch jedoch nicht ausgeschlossen wird, daß sie auch
etwaige, aus zuverlässigem Wege ihr zugehende anderweitige Nachrichten über weitere Fortschritte
der Pest hierbei berücksichtigt.

5) Die Kosten der Desinfection sind vorschnßweise ans Staats-fonds zu berichtigen und
hier zur Erstattung zu liquidiren.

6) Sämmtliche Polizeibehörden, auch die außerhalb des Grenzgebiets sind berechtigt, von
den nach dem 10. Februar d. J. aus Rußland gekommenen Reisenden die Vorzeigung ihres Passes
zu verlangen und sich davon Ueberzeugung zu verschaffen, ob ihre Pässe von den diesseitigen Grenz-
behörden visirt sind. Reisende, welche sich nicht durch einen solchen Paß legitiiniren können, sind
nach Umständen wegen Verletzung von Absperrungs-Maßregeln nach § 327 des Strafgesetzbuchs
zur Verantwortung zu ziehen, über die Grenze zurückzuweisen, oder es sind gegen dieselben Sicherungs-
maßregeln, wie Jsolirung, Desinfection anzuordnen.

III. Der Transport von Leichen aus Rußland ist mit besonderer Vorsicht zu behandeln.
Schon nach den bestehenden Vorschriften ist der Transport von Leichen solcher Personen,

welche an ansteckenden Krankheiten gestorben sind, nicht gestattet. Es erscheint indeß nothwendig,
bis auf Weiteres überhaupt jeden Transport von Leichen aus Russischcn Landestheilen, welche von
der Pest ergriffen oder derselben verdächtig sind, nach Preußen zu verbieten. Dergleichen Trans-
porte sind daher an der Grenze zurückzuweisen und für dieselben Seitens der diesseitigen Behörden
keine Leichenpässe auszustellen.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die Königlichen Regierungen dortiger Provinz
den vorstehenden Bestimmungen gemäß gefälligst schleunigst mit Anweisung zu versehen, die mit der
Bisirung der aus Rußland kommenden Reisenden beauftragten Grenzbehörden der Provinz bald-
möglichst zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, und auch mir dieselben gefälligst nahmhaft zu machen.

Im Verkehrsinteresse wird es wünschenwerth sein, daß die Kaiserlichen Verordnungen vom
29. v. Mts. und 2. d. Mts., so wie die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 3. d. Mts.
und die Bezeichnung der mit Paßvisirung beauftragten Grenzbehörden durch die Amtsblätter, Kreis-
blätter und geeignete Zeitungen veröffentlicht werden.

Der Minister des Innern. gez. Graf zu Eulenburg.
An den Königl. Ober-Präsidenten Herrn v. Puttkamer, Hochwohlgeboren, Breslau. II. 1401. I. A. 778.

Breslau, den 10. März 1879.
Abfchrift vorstehenden Ministerial-Erlasses erhalten die Herren Landräthe des Regierungs-

bezirkes (Herr Polizei-Präsident zu Breslau) zur Kenntnißnahme und Nachachtung, sowie zur Mit-
theilung an die Polizei-Behörden des Kreises (Amtsvorsteher und Polizei-Verwalter).

Gemäß der Bestimmung in II. Ziffer6des Ministerial-Rescripts bleiben die aus Rußland kommen -
den Reisenden der polizeilichen Controle auch dann no? unterstellt, nachdem sie die diegeitige Landesgrenzebereits übegchritten haben, und sind die Polizei-Be örden auch in den der Russis en Grenze nicht an-
liegenden ezirken ebenso befugt, wie verpflichtet, sich davon ·Ueberzeugung zu verschaffen, ob bei
den aus Rußland kommenden Reisenden die vorgeschriebene Visirung der Pässe durch die diesseitigen
GrenZbel)·ör·den stattgefunden hat. Jn allen Contraventionsfällen werden sofort unter Zuziehung
des» oniglichen Kreis-Phhsikus die strengsten Sicherheitsinaßregeln, wie»vollständige Jsolirung des
Reisenden, Desinfection nach Maßgabe der Anweisung in Ziffer 3 der Reichskanzler-Bekanntmachungvom  Februar I879, oder nach Umständen die Zurückweisung des Reisenden über die Grenze, so-
wie die trafrechtliche Verfolgung wegen Verletzung von Absperrungs-Maßregeln nach § 327 des
Strafgesetzbuches zu erfolgen haben. Ganz besondere Aufmerksamkeit ist dem Transpart von Leichen
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aus Rußland nach dem diesseitigen Staatsgebiete zuzuwenden. Aus russischen Landestheilen, welche
von der Pest ergriffen, oder derselben verdächtig sind, dürfen Leichentransporte nach Preußen unter
keinen Umständen zugelassen werden, und ebensowenig ist der Transport von Leichen solcher Per-
souen, welche an einer ansteckenden Krankheit estorben sind, aus Rußland nach Preußen gestattet.Die Grenzcommissarien, welchen die Visirung der Pässe von aus Rußland in das diesseitige
Gebiet eintretenden Reisenden von der Königlichen Regierung zu Oppeln übertragen worden ist,
haben wir in unserem Amtsblatte namhaft gemacht und wird ieserhalb auf die nächste Amtsblatt-
Nummer mit dem Veranlassen verwiesen, die Namen dieser Grenzcommissarien mit Angabe des
Geschäftssitzes schleunigst durch das dasi e Kreisblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.Ebenso sind auch die AllerhöcZsten Verordnungen vom 29. Januar 1879 (betreffend die
Beschränkungen der Einfuhr aus Rußland) und vom 2. Februar 1879 (betreffend die Paßpflichtig-
keit der aus Rußland kommenden Reisenden), so wie die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers
vom 3. Februar 1879 (betreffend die Bedingungen der Zulassung von Reisenden aus Rußland zum
zum Eintritt über die Reichsgrenze), welche in der nächsten Nummer unseres Amtsblattes publ1cirt
werden, durch das dasige Kreisblatt (in Breslau durch eine geeignete Zeitung) ungesäumt zu ver-
öffentlichen. .Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. Sack.
An sämmtliche Herren Landräthe des Reg.-Bez. und das Königl. Polizei-Präsidium hier.

Das vorstehende Ministerial:Reseript und die sich daranschließende Regierungs-Verfügung
theile ich hierdurch den städtischen Polizei-Verwaltungen und Herren Amtsvorstehern zur Kenntniß-
nahme und sorgfältigen Beachtung mit, indem ich gleichzeitig die obenbezeichneten Verordnungen hier-
nttter folgen lasse.

Verordnung,
betreffend Beschränkung der Einfuhr aus Russland. Vom 29. Januar 1879.

Wir Wilhelm, von Gottes. Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen &c.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

§ 1. Zur Verhütung der Einschleppung ansteckender Krankheiten ist die Einfnbr nachbe-
nannter Gegenstände atts Rnßland über die Reichsgrenze bis auf weiteres verboten: H

Gebrauchte Leib- und Bettwäsche, gebrattchte Kleider, Hadern tn1d Lumpen aller Art, Papier-
abfälle, Pelzwerk, Kürschnerwaaren, Felle, Hänte, halbgares, sowie fämisch zugerichtetes Ziegen-
leder und Schafleder, Blasen, Därme in frischem und getrocknetem Zustande, gesalzene Därme
(Saitlinge), Filz, Haare (einschließlich der sogenannten ZackelwolIe), Borsten, Federn, Kaviar,
Fische und Sareptabalsam.

§ 2. Auf Wäsche, Klei·dungsstücke und anderes Reisegeräth, ivelches Reisende zu ihrem
Gebrauch mit sich führen, findet das im § I enthaltene Verbot keine Anwendung.

Der Reichskanzler ist erntächtigt, anzuordnen, in welcheni Umfange und auf welche Weise
solche Gegenstände einer Desinfection zu unterwerfen sind.

§ Z. Die Einfuhr von Schafwolle ist, soweit dieselbe nicht durch Verordnungen der Landes-
behörden überhaupt verboten ist, nur nach vorgängiger Desinfeetion gestattet.

Jst die einzuführende Schafwolle einer Fabrikwäsche unterzogen worden, so hat sich die
Desinfection auf die Emballage zu beschränkeu.

§ 4. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschriftund beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Berlin, den 29. Januar 1879.

(L· s·) Wilhelm.
(geggz.) Otto Graf zu Stolberg.

V e r o r d n u n g ,
betreffend die Paßpflichtigkeit der aus Rußland kommenden Reisenden. Vom 2. Februar 1879.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2e.
verordnen im Namen des Reichs, auf Grund des § 9 des Gesetzes über das Paßwesen vom 12.
Oktober 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 33) was folgt:

§ I. Vom 10. d. M. ab bis auf Weiteres ist jeder Reisende, welcher aus Rußland kommt,
verpflichtet, fiel) durch einen Paß auszuweisen, welcher am Tage des Austritts des Reisenden aus
dem russischen Staatsgebiete, oder an einem der beiden vorhergehenden Tage von der deutschen
Botschaft in St. Petersburg oder von einer deutschen Konsularbehörde in Rußland visirt worden ist.

§ 2. Zur Erlangung dieser Visirnng ist der glaubhafte Nachweis zu führen, daß der Paß-
inhaber sich innerhalb der letzten 20 Tage in keinem von der Pest ergriffenen oder derselben vir-
dächtigen Gebiete aufgehalten hat.

§ Z. Der Paß ist beim Eintritt über die Reichsgrenze behufs Gestattnng der Weiterreise
der diesseitigen Grenzbehörde zur Visirnng vorzulegen.

§ 4. Der Reichskanzler ist ermächtigt, die zur Ausführung gegenwärtiger Verordnung er-
forderlichen allgemeinen Anordnungen zu treffen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiferlichen Jnsiegel.
Gegeben Berlin, den 2. Februar 1879.

(L· s·) Wilhelm.
(geggz.) Otto Graf zu Stolberg.
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Bekanntmachung,
betreffend die Bedingungen der Zulassung von Reisender: aus Rußland zum Eintritt über die

Reichsgrenze. Vom 3. Februar 1879.
Auf Grund der mir im § 4 der Verordnung vom 2. d. M., betreffend die Paßpflichtigkeit

der aus Rußland kommenden Reisenden (Reichsgesetzblatt Seite 9), und im § 2 Absatz 2 der Ver-
ordnung vom 29. v. M., betreffend Beschränkungen der Einfuhr aus Rußland (R.-G.-Bl. S. 3),
ertheilten Ermächtigung bestimme ich hierdurch:

1. Reisende, welche aus Rußland kommen, sind zum Eintritt über die Reichsgrenze nur
dann zuznlassen, wenn sie sich durch Pässe ausweisen, welche der Vorschrift des § 1 der Verordnung
vom 2. d. M. vollständig entsprechen.

2. Das Reisegeräth derjenigen Reisenden, welche hiernach zum Eintritt über die Reichsgrenze
zwar zugelassen sind, welche jedoch einem von der Pest ergriffenen oder derselben verdächtigen
Gouvernement Rußlands durch Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt angehören, sind beim Ein-
tritt über die Reichsgrenze vor Gestattung der Weiterreise einer Desinfection zu unterwerfen. Von
get Kfkeidung, welche folche Reisende an sich tragen, sind mindestens die Oberkleider gleichfalls zu

esin «ciren.
3. Die Desinfection (2) hat mittelst gasförmiger schwefliger Säure in der Weise zu ge-

schehen, daß die zu desinficirenden Gegenstände mindestens sechs Stunden hindurch in geschlossenem
Raume den unmittelbaren Einwirkungen der schwefligen Säure ausgesetzt und daß dabei mindestens
fünfzehn Gramm Schwefel auf den Kubikmeter lichten Raum verbrannt werden.

Berlin, den Z. Februar 1879.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers. Otto Graf zu Stolberg.

Indem wir die vorstehenden Kaiserlichen Verordnungen und die Bekanntmachung des Herrn
Reichskanzlers hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen, machen wir gleichzeitig bekannt, daß die
Königl. Regierung zu Oppeln zu Grenz-Kommissarien, welchen die Pässe der aus Rußland kom-
menden und die Grenze überschreitenden Reisender! behufs Gestattung der Weiterreise zur Visirung
vorzulegen sind, durch Amtsblatt-Bekanntmachung vom 18. Februar 1879 (Amtsbl. der König.
Regierung zu Oppeln 1879 S. 54) ernannt hat:
1) den Königl. Landrath, Geh. Regierungs-Rath Grafen Monts zu Eonstadt, Kreis C-reuzburg.
2) den Königl. Landrath Grafen d�Haussonville zu Rosenberg,

den Königl. Landrath v. Klitzing zu Lublinitz,
den Königl. Landrath Barchewiy zu Tarnowitz,
gen Königl. Landrath v. Wittken zu Beuthen O.-S.,

en
den

SIEBEL

Konigl. Landrath Grundmann zu Kattowitz, ·
Bürgermeister Nadlik zu Woischnik für den Grenzübergang bei Woschnik, Kreis Lub1mitz,

den Amtsvorsteher Birchardi zu Neudeck für den Grenzübergang bei Ostronitza, Kreis Tarnowitz,
9) den Bürgermeister Rüppell zu Kattowitz für Bahnhof Kattowitz,

10) den Bürgermeister Sklarzig zu Mhslowitz für den Grenzübergang bei Mhslowitz, Kreis
Kattowitz.

Breslau, den 9. März 1879.
Königliche Regierung- Abtheilung des Innern.

«« 104l Berlin, den 3. März 1879.
Betrisst As6reichang der neuen Ztn0cpuppns Serie IV. zur Preußischen Staats-Prämiens-

Ualeihe vom Jahre 1S5s.
Die Coupons Serie IV. No. 1 bis 8 über die Zinsen der Preußischen Staats-Prämienan-

leihe für die Zeit vom 1. April 1879 bis 31. März 1887 nebst T-alons werden vom 17. d. Mts.
ab von der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Oranienstraße 92 unten rechts, Vormittags von
9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der drei letzten Werktage des Monats,
ausgereicht werden.

Die Coupons können bei der Kontrole selbst in Empfang genommen oder durch die Regie-
rungs-Hauptkassen, die Bezirks-Hauptkassen in Hannover, Osnabrück und Liineburg, oder die Kreis-
kasse in Frankfurt a. M. bezogen werden. Wer das Erstere wünscht, hat die alten Talons
mit einem Verzeichnisse, zu welchem entsprechende Formulare bei der gedachtc-n Eontrole und in
Hamburg bei dem Postamte unentgeltlich zu haben sind, bei der Kontrole persönlich oder durch einen
Beauftragten abzugeben.

Genügt dem Einreicher eine numerirte Marke als Empfangsbcscheinigung, so ist das Ver-
zeichniß nur einfach, dagegen von denen, welche eine Bescheinigung über die Abgabe der Talons
zu erhalten wünschen, doppelt vorzulegen. In letzterem Falle erhalten die Einreicher das eine
Exemplar mit einer Empfangsbescheinigung versehen sofort zurück. Die Marke oder Empfangsbe-
scheinigung ist bei der Aushändigung der neuen Coupons zurückzugeben.

In Schriftwechsel kann die Kontrole der Staatspap�cere sich mit den innerhalb der Monat-
ch»ie wohnenden Inhabern der Talons nicht einlassen.

Wer die Coupons durch eine der oben genannten Provinzialkassen beziehen will, hat der-
selben die alten Talons mit einem doppelten Verzeichnisse einzureichen.
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Das eine Verzeichniß wird mit einer Empfangsbescheinigiing versehen sogleich zurückgegeben
und ist bei der Aushändigung der neuen Coupons wieder abzuliefern.

Formulare zu diesen Verzeichnissen siiid bei den gedachten Provinzialkassen und den von den
Königlichen Regierungen und der Königlichen Finanzdirection in Hannover in den Amtsblättern zu
bezeichnenden sonstigen Kassen unentgeltlich zu haben.

Der Einreichung der Schiildverschreibungen bedarf es zur Erlangung der treuen Coupons
nur dann, wenn die alten Talons abhaiiden gekommen sind, iind zwar sind in diesem Falle die be-
treffenden Doeumeiite an die Eontrole der Staatspapiere oder an eine der genannten Provinzial-
Kassen mittelst besonderer Eingabe eiiizureichen.

Haiiptverwaltimg der Staatsschuldeii.
Breslau, den 17. März 1879.

Borstehende Bekanntniachung wird hierdurch mit dem Bemerken zur ösfentlichen Kenntniß
ebracht, daß die erwähnten Formulare zu den Einreichungs-Berzeichnissen bei unserer Hauptkasse3ierselbst und bei sämintlichen Kreiskassen des Departements unentgeltlich in Empfang genommen

werden können.

Königliche Regierung.
·-.1tamslau, den 25. März 1878.

Vorstehende Bekanntinachung bringe ich hierdurch zur ösfentlichen Kenntniß.
-I 105J Nanislau, den 21. März 1879.

· B e r e ch n ei n g ·
der auf die Auitsbezirke des Kreises vom i. Januar 1878 bis 1. April 1879 iiiich der Seelenziihl

entfiilleiideii Aiiits-Unkosten.
. i . « «? » .! I�s B-O

« Amtsbezirk.i VM"9« A Amtsbezirk. VM«9·

gLfd. El o.

Seelenzah

fd. No.

Seelenziih

. - . ««-««-s»Is i »--u-A»- , , - T" - " - " -J ,

Bankwitz . . . 1791 33706 15 Deiitsch-Marchwitz . . 937 17634
Buchelsdorf. . . . 774 145 66 16 Polnisch-Marchwitz . . 795 149 61
Butschkau, Groß-. . 516 9711 17 Windisch-Marchwitz . . 684»� 128 72
Dammer. . . . . 1529 287 75 18. Minkowskh. . . . . 733 137 95

.Droschkau . . . 857 16128e19 Nafsadel. . . . . . . 977 183 87
Eisdorf . . . . 960 18067 20 Schadegur-Sgorsellitz . . . .�� 9-
Eckersdorf . . . 1320 248 42 21 Schmograu . . . . . . 1088 204 76
Giesdors . . 16618 Schwirz . . . . . . . 1434 269 87

27608
212 85
215 48
194 78
21417

O«1CdcI·U-PG-7lN·.)l-J

883 22
9« G1ausche. . . . 1467 23 Sco:ischau . . . . 128oH 24089

10 Grambschütz . . 1131 »«24 Sterzendorf. . . . 1686e 317 30
11 Hennersdorf . . 1145 Y25 Strehlitz . . . . 1293 243s34
12 Hönigern . . 1035 26 Wallendorf. . . . 2038 383 55
13 Kaulwitz. . . . . . . .1138 27 Wilkau . . . . . . . .1473 27721
14»Lorzendorf . . . . . . .»1049 197h42» ,

Vorstehende Berechnung bringen wir hiermit zur Kenntnißnahine mit dem Ersuchen, diese
Beträge noch womöglich im Laufe dieses Monats bei der hiesigen Kreis-C-ommunal-Kasse gegen
Quittung der Herren Amtsvorsteher zu erheben.

Der Kreis-Ausfchuß.Finanz-Ministerium. «· - « E · " - -

-U t0tI1 Berlin, den 22. Februar 1879.
B e ! a it n t m a eh u .U S

Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen vom 30.
April 1874 (Reichs-Gesetzblatt S. 40) hat die Reichsschuldenverwaltung für beschädigte oder unbrauch-
bar gewordene Exemplare von Reichskassenscheinen für Rechnung des Reichs Ersatz zu leisten, wenn
das vorgelegte Stiick zu einem echten Reichskasseiischeine gehört und mehr als die Hälfte eines
solchen beträgt. Ob in anderen Fällen ausnahmsweise ein Ersatz geleistet werden kann, bleibt
ihrem pflichtmäßigen Ermessen überlassen.

Zur Ausführung dieser Vorschrift sind von idem Bundesrathe folgende Bestimmungen be-
schlossen worden:

Sämmtliche Reichs- und Landeskassen haben die ihnen bei Zahluiigen angebotenen be-
schädigten oder unbrauchbar gewordenen (einschließlich der geklebten und der beschinutzten)
Reichskassenscheine, deren Umtauschfähigkeit zweifellos ist, anzunehmen, aber nicht wieder aus-
zugeben, sondern an Sammelstellen (die Reichs-Haiiptkasse und die Ober-Postkassen, bezw. die
General-Staatskasse uiid die Regierungs- beziehungsweise Bezirks-Hauptkassen) abzuführen.

· Solcl)e·Reichskassenscheine sind, außer von der Reichs-Hauptkasse, auch von den vorbe-
zeichneten übrigen Kassen gegen iimlaiifsfähige Reichskassenscheine oder baares Geld umzutauschen.
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Dagegen sind alle Anträge auf Grsatz für Reichskassenscbeine, deren Umtauschfähigkeit
zweifelhaft ist, direkt an die Reichsschnlden-Verwaltung in Berlin zu richten.

Der Finanz-Minister. gez. Hobrecht.
Namslau, den 24. März 1879.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.
-E 1O71 Namslau, den 24. März 1879.

Bett-ifft die Gewer»befcheine s--0 tSIOjS0.
Der Magistrat zu Reichthal, sowie die Herren Guts- und Gemeinde-Vorsteher des Kreises

erhalten mit dem diesmaligen Kreisblatt die Gewerbesteuerrollen pro 1879,«80 nebst den dazu ge-
hörigen Gewerbescheinen mit dem Veranlassen, die Gewerbesteuerrolle nach den Gewerbescheinen sofort
zu berichtigen und zu vervollständigen inid demnächst die Scheine den betreffenden Gewerbetreiben-
den gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.

Bei Au-3häudiguug der Scheine sind die Gewerbetreibenden darauf aufmerksam zu machen,
daß etwaige Reclamationen gegen die auferlegten Steuersätze binnen 3 Monaten, vom Tage der
Zustellung der Scheine ab gerechnet, bei mir einzureichen sind.
M l0s1 Namslau, den 14. März 1879.

Der Rittergutsbesitzer Herr Friedrich Scheurich in Jauchendorf ist zum Standesbeamten
des Standesamtsbezirks Deutsch-Marchwitz und als Stellvertreter dessen Juspector Herr Wilhelm
Wende daselbst ernannt und von mir heute vereidigt worden.
.-II soc] " i ·· " 2stiif:ii"sf"s1axk, den 24. März 1879.

Der Neumarkter Landwirthschaftliche Verein wird am 3. Juni·d. J. ein Thierschaufest mit
Verloosung veranftalten und sind Loose å. 1 Mark im hiesigen Landrathsamte zu haben.

Der -Königliche Lcmdkoth. S-alice Cont-ssa.
L�- I  I --�- ,  - - - - - I

Allgemeiner Anzetger.
Bckaniiti·Iiacbuirg.

Zum Kommissar für Auf- und Annahme von Testamenten und letztwilligen Verfügungen pro
II. Quartal 1879 ist

Herr .Kreisrichter Pieder
ernannt.

Namslau, den 21. März 1879. K-önigliches Kreis-Gericht.

Aufforderung der Konkursglåubigcr,
wenn nacl)traglich eine zweite Yinmekdung5frifl festgesetzt wird.

In dem K«onkurse über das Vermögen des jetzt verstorbenen Maschinenfabrikanten Carl Goal-g
WnSol1l1e zu Namslau ist zur Anmeldung der Forderungen der Konkursgläubiger noch eine zweite Frist

bis zum l7. April l879 einschließlich
festgesetzt worden. Die Gläubiger, welche ihre Ansprüche noch nicht angemeldet haben, werden aufge-
fordert, dieselben, sie mögen bereits rechtshängig sein oder nicht, mit dem dafür verlangten Vorrecht
bis zu dem gedachten Tage bei uns schriftlich oder zu Protokoll anzumelden.

Der Termin zur Prüfung aller in der Zeit vom 9. Februar 1878 bis zum Ablauf der zweiten
Frist angemeldeten Forderungen ist

auf Die-nstag den 29. April l879 Vormittags 9 Uhr
vor dem Kommissar Herrn Kreisrichter Rhode im Termins-Zimmer No. 6 unsers Geschäftslokales an-
beraumt, und werden zum Erscheinen in diesem Termine die sämmtlichen Gläubiger aufgefordert, welche
ihre Forderungen innerhalb einer der Fristen angemeldet haben.

Wer seine Anmeldung schriftlich einreicht, hat eine Abschrift derselben und ihrer Anla-
gen beizufügen.

Jeder Gläubiger, welcher nicht in unserem Amtsbezirke seinen Wohnsitz hat, muß bei der An-
meldung seiner Forderung einen am hiesigen Orte wohnhaften oder zur Praxis bei uns berechtigten auswärtigen
Bevollmächtigten bestellen und zu den Akten anzeigen. Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft
fehlt, werden die Rechtsanwalte Schneider und Dr. Landau hier zu Suchwaltern vorgeschlagen.

Namslau, den 14. März 1879. F » FlZnigk. ,5lrei5geticht.z I. Dbtl)cg.

Bckaimtmacbiing.
Die nothwendige Subhastation der dem Mühlenbesitzer Carl Weirauch zu Ober-Wilkau ge-

hörigen Grundstücke No. 23 und 48 Ober-Wilkau und No. 91 Nieder-Wilkau wird aufgehoben. Die
Termine am 6. und 8. Mai 1879 fallen weg.

Namslau, den 22. März 1879. Ki5nigliches Kreis-Gericht.
per SubhaI�tatious-Uichtec. Rhode.
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Nothwendiger Verkauf.
Das dem Bauergutsbesitzer«Johann Anwand zu Klein-Steinersdorf gehörige Bauergut

No. 8 Klein-Steinersdorf soll im Wege der nothwendigen Subhastation
am 20. Mai l8I9, Vormittags 10 Uhr

in unserem Gerichts:Gebäude, Zimmer No. 1, verkauft werden.
Zu dem Grundstück gehören 28 Hectar 50 Are 40 Quadratmeter der Grundsteuer unter-

liegende Ländereien und ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 267 Mark
90 Pf» zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 81 Mark veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Bonat-
lI. eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrecl)te eltend zu machen haben,werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Priieluston späteHens im Versteigerungster-
mine anzumelden. -

Das Urtheil über die E-rtheilung des Zuschlages wird am 2l. Mai I879, Vor-
mittags Il Uhr in unserem Gerichtsgebäude Zimmer No. 6 von dem unterzeichueten Subha-
stations-Richter verkündet werden.

Namslau, den 10. März 1879. K"o«uigliches Kreis-Gericht.
Irr SnvhaItatiour-Richter.

Rhode.
Nothwendiger Verkauf.

Die dem Freistellenbesitzer Gottlieb Walter zu Hönigern gehörige Freigärtnerstelle
No. 35 Hönigern soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am 27. Mai l879, Vormittags I0 Uhr
vorddem unterzeichueten Subhastationsrichter in unserem Gerichts-Gebäude, Zimmer No. 1, verkauft
wer en.

Zu dem Grundstücke gehören 5 Hektar 60 Are 60 Quadratmeter der Grundsteuer unter-
liegende Ländereien und ist dasselbe bei der Gruudsteuer nach einem Reinertrage von 53 Mark
40 Pf» bei der Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 24 Mark veranlagt.

Der Auszug aus der Steuerrolle, die neueste beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück betreffende
Nachweisungen können in unserem Bureau Il. während der Amtsstunden eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präclusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die C-rtheilung des Zuschlages wird am 28. Mai I879, Vormittags
It Uhr in unserem Gerichtsgebäude Zimmer No. 6 von dem unterzeichueten Subhastations-Rich-
ter verkündet werden. Königliches Kreis-Gericht.

Namslau, den 13. März 1879. Irr Snblzgs;atgous-Uichttk.
o e.Bekanntmachung.     Z

Die unbekannten Inhaber des angeblich verloren gegangenen, von dem Hüttenbesitzer
Joseph Wodarz zu E-milienhütte Reis Oppeln de dato Constadt den 30. Januar 1878 auf den
Mühlenbefitzer Anton Wodarz zu Hanussowsky-Mühle, Kreis Namslau, gezogenen, von diesem
aeceptirten, am 30. April 1878 an die Ordre des Ausstellers zahlbaren, mit dem Blanko-Giro des
Letzteren versehenen Wechsels über 1200 Mark werden hiermit aufgefordert, denselben sofort,
spätestens aber in dem auf

den 30. April 18·79, Vormittag il Uhr
im Zimmer Nr. 6 unseres Gerichtsgebäudes auberaumten Termine vorzulegen, widrigenfalls dieser
Wechsel für kraftlos erklärt werden wird.

Namslau, den 14. März 1879.
Köuigliches Kreis--Gericht, I. .Abtheilung. Z

Bekann-tmachung.
f I Die öffentlichen Prüfungen an den hiesigen städtischen Schulen finden in nachstehender Reihen-
o ge statt: ·

Montag den 3l. März und Dinstag den I. April evangelische Elementarschule,
Mittwoch den 2. und Donnerstag den Z. April katholische Elementarschule.
Freitag den 4. April höhere Knabenschule,

Namslau, den 23. März 1879. Die Schuldeputation. Kotze.
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Borlagen zur Stadtverordneten-Versammlang
am VI. d. M. Nachmittags 4 Uhr.

1. Vorlegung des Kaffenrebifionsprotokolls pro Februar 1879.
2. Antrag des Magiftrats, betreffend den Verkauf des Ackerftücks in der Gallifcholtifei an Herrn

Gutsbesitzer Scholz zu Altftadt.
3. Betrifft die Angelegenheit wegen Vergütung des Schießftandterrains im Stadtpark.
4. Mittheilung des Magiftrats, betreffend die Wahl"des «Polizeifergeanten Reiter.
5. Antrag des Fräulein Malwine Reckmann in Vreslau auf Uebernahme eines Kapitals gegen Ge-

währung einer lebenslänglichen Rente.
6. Beschluß des Magiftrats, betreffend die Ermäßigung der Gaspreife.
7. Vortrag des Verwaltungsberichts pro 1877X78.
8. Kommiffionsbefchlüffe, ,

a. betreffend die Rechnung der Sparkasse pro 1877J78,
b. betreffend den Etat pro 1879J80.

I)r. I«andau, Stadtverordneten-Vorsteher.

Bekanntmaehung.
Nachdem der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien mittelst Verfügung

vom 20. d. Mts. � No. 1382 uns die Genehmigung zur Veranstaltung einer
�gBerkosung zum "33»e»I�ten der in der hiesigen F;-anct E;9eter- und g9aul«-

tnrclje aufzustelkenden neuen Orgel
ertheilt hat, erlauben wir uns an alle Freunde und Gönner des in Rede stehenden
Unternehmens die dringende und ergebene Bitte zu richten, dasselbe geneigtest durch
Zuwendungen von Geschenken uuterstiitzen zu wollen.

Das von bewährt» Meisterhand auszustellen» Orgelbauwerk wird ebenso
der hiesigen Kirchgemeinde, wie der hiesigen Stadt zur Ehre und Zierde gereichen!

· Zuwendungen für den qu. Zweck bitten wir an den Vorsitzenden des Comites,
Bürgermeister Kotze, zu richten.

Namslau, den 25. März 1879.
Das Comite.

sie«-e-, D-«. Genossen, Rechtsanwalt S�clm9IeI9-«,
Bürgermeister. Stadtpfarrer. Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

0-«««-»«-M, sZö·n»T»«s,l«-costs-(-», -I«-0«L,
Kreisgerichts-Rath. Z » Chorreetor.   Cantor.

AUctwU. I Hek21iehexi Denk km« die mir bei der
Sonnabend, den 29. März d.

I« Vormittags 9 Uhr follen im bezw.
vor dem Anctionsloeale des hiesigen König-
lichen Kreisgerichts

1 Flügelinstrument, 1 Taschenuhr, 1
goldener Ring, I Pferd, I Fund, 2
Schweine, I Kuh, I Brit chke, 1
offener Spazierwagen, ! .Handwagen,
I Paar englische Geschirre, Zollbretter,
Schwarten,Banholz, Balken, Bohleu,
Bilder, Sophas, Spiegel, Tische,
Schränke, verschiedene Stücke Lein-
wand, Kleidungsstücke, Hausgeräthe,

Beerdigung meiner lieben Frau bewiesene
Theilnahme allen Denen, die von Nah und
Fern zu dieser traurigen Feier herbei-
lcamen. Herzlichen Dank Herrn Pfarrer Dr.
Smolka für seine trostreichen Worte am
Grabe. Der feierliche Gesang und die
Trauermusik wirkten erhebend auf die
gebeugten Herzen. Herzlichen Dank auch
Denen, die während der Krankheit mir
mit Rath und That zur Seite standen.

Der tiefbetriibte Gatte-

O0I1I·a(I (berittener Gendarm),
nebst 7 Kindern, Mutter u. Geschwister.

20 Sack Saat·eiu. U. f. w. , . I
gegen gleich baute Zahlung verfteigert werden. hat noch

Namslau, den 26. März 1879. vom. lllassatlel
Wet gerichtliche Ilnktione-Commiffar.»s abzugeben«

Terenz(-r. i " Nebst zwei Beiragen.




